
Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

E
P

 1
 0

55
 5

79
 A

1

Printed by Xerox (UK) Business Services
2.16.7 (HRS)/3.6

(19)

(11) EP 1 055 579 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
29.11.2000  Patentblatt 2000/48

(21) Anmeldenummer: 99250165.0

(22) Anmeldetag: 26.05.1999

(51) Int. Cl.7: B61D 39/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:
DWA Deutsche Waggonbau GmbH
12526 Berlin (DE)

(72) Erfinder:
• Ernst, Andreas, Dipl.-Ing.

02906 Niesky (DE)
• Göhring, Dieter, Dipl.-Ing.

98646 Hildburghausen (DE)

(74) Vertreter: Köhler, Reimund
Patentanwalt,
Uhlandallee 74
15732 Eichwalde (DE)

(54) Betätigungseinrichtung, insbesondere für Güterwagen mit verschiebbaren Wänden oder
Hauben

(57) Betätigungseinrichtung, insbesondere für
Güterwagen mit verschiebbaren Wänden oder Hauben,
die durch ihre besondere Bauart die nötigen freizuhal-
tenden Räume an der Stirnwand nicht verletzt und eine
einfache und sichere Bedienung ermöglicht. Ein Hand-
hebel (4) ist auf einer Drehachse (12) mit einem in hori-
zontaler Ebene liegenden Winkel (α) angeordnet, der
der Beziehung α≥90°-arctan [ ] folgt, wobei
(h1) der Höhe eines Rangiergriffes (17) über einem lin-
ken Endtritt (18) an einer Ecksäule (19) in Wagenlängs-
richtung und (l1) dem Abstand Mittelachse der
Griffläche des Rangiergriffes (17) zu Schnittpunkt Dreh-
achse (12) und (l2) dem Abstand Schnittpunkt Dreh-
achse (12) mit der Pufferbefestigungsebene zu Mitte
Griffläche des Handhebels (4) entspricht. Der Handhe-
bel (4) ist in Wagenlängsrichtung mit seiner Hinterkante
mindestens um ein Maß (r1) von der Pufferbefesti-
gungsebene nach außen versetzt. (r1) stellt einen
Sicherheitsabstand (16) dar. Eine Drehachse (13) ist in
einem Winkel (β) und eine Drehachse (14) ist in einem
Winkel (τ) zur Drehachse (12) angeordnet.

h1/ (l1+l2)
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Beschreibung

[0001] Im Schienenfahrzeugbau sind bei Güterwa-
gen mit verschiebbaren Wänden oder Hauben verschie-
dene Ausführungen von Betätigungseinrichtungen zum
Ausheben und/oder Ausschwenken der Wände oder
Hauben bekannt.
[0002] Dabei sind, unabhängig von der übrigen
technischen Ausführung, folgende drei Merkmale bei
der überwiegenden Zahl der bisher verwendeten Betäti-
gungseinrichtungen gleich: 1.) Um an der Längsseite
des Güterwagens den Ladequerschnitt für eine schnelle
und ungehinderte Be- und Entladung frei zu halten, sind
unterschiedliche Betätigungselemente für die ver-
schiebbaren Wände bzw. Hauben an der Stirnwand des
Wagens angeordnet. 2. ) Um die Bedienbarkeit der
Wände oder Hauben sowohl von den üblichen Entlade-
rampen als auch von Gleishöhe (SO) zu gewährleisten,
sind die Handhebel der Betätigungseinrichtung im
Bereich von 1400 mm bis etwa 1700 mm über Schie-
nenoberkante angeordnet. 3. ) Da die Wände oder Hau-
ben an deren Ober- und oder Unterseiten verriegelt,
ausgehoben und oder ausgeschwenkt werden, sind
Verbindungsgetriebe von den Handhebeln an die Ober-
und/oder Unterseiten der Wände oder Hauben erforder-
lich. Neben diesen Betätigungseinrichtungen sind an
den Stirnwänden von Güterwagen, verbindlich festge-
legt, durch entsprechende Bestimmungen der UIC 535-
2, Tritte und Griffe für das Rangierpersonal anzuordnen.
Über den Tritten sind freizuhaltende Räume festgelegt,
die durch andere wagenbauliche Teile nicht verletzt
werden dürfen. Um die Griffe herum sind Sicherheitsab-
stände (Griffreiheit) zu gewährleisten. Die bisher ausge-
führten Betätigungseinrichtungen wurden ent-
sprechend dieser Vorschriften angeordnet. Zusätzlich in
die UIC 535-2 aufgenommene Bestimmungen zur Erhö-
hung der Sicherheit des Rangierpersonals, fordern an
den Stirnwänden von Güterwagen größere freizuhal-
tende Räume und einen zusätzlichen Griff für die Ran-
gierer. Durch diese verbindlichen Forderungen werden
die möglichen Einbauräume für die Anordnung der
Betätigungseinrichtung (insbesondere für den Handhe-
bel) nachteilig stark eingeschränkt. Bei den bisher aus-
geführten Betätigungseinrichtungen für Güterwagen mit
verschiebbaren Wänden oder Hauben wurden die
Handgriffe auf einer Drehachse mit einem Winkel ent-
weder von 0° oder 90 ° zur Stirnwand angeordnet. Bei
einem Winkel von 0° , ausgeführt z.B. beim Schiebe-
wandwagen der Bauart 305 der DB, ergeben sich
ungünstige Kraftverhältnisse beim Betätigen, da die
Bahnkurve des Handhebels rechtwinklig zum Körper
des Bedieners verläuft. Außerdem ergeben sich
Schwierigkeiten für den Sicherheitsabstand (Handfrei-
heit) am Handhebel, wenn der lt. UIC 535-2 zulässige
Bauraum für Betätigungseinrichtungen eingehalten
werden soll. Bei der Anordnung mit einem Winkel von
90 ° entstehen zwar günstige Kraftverhältnisse, weil die
Bahnkurve des Handhebels auf den Körper des Bedie-

ners gerichtet ist, durch die neuen Forderungen der UIC
jedoch werden unweigerlich die freizuhaltenden Räume
verletzt oder es kommt zur Kollision mit den Griffen für
die Rangierer.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Betäti-
gungseinrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, die durch ihre besondere Bauart die nötigen
freizuhaltenden Räume an der Stirnwand nicht verletzt
und damit den erhöhten Sicherheitsanforderungen für
das Rangierpersonal genügt, eine einfache und sichere
Bedienung ermöglicht und mit geringen Baukosten zu
realisieren ist.
[0004] Die Aufgabe wird bei der gattungsgemäßen
Betätigungseinrichtung durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0005] Die Erfindung soll anhand eines in den
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispieles
näher erläutert werden. Die Zeichnungen zeigen in:

Fig. 1: eine Seitenansicht des Güterwagens mit
verschiebbaren Wänden,

Fig. 2: eine Stirnansicht des Wagens nach Fig. 1,
Fig. 3: den Schnitt A-A nach Fig. 2.

[0006] An jeder Stirnwand 3 eines Güterwagens 1
mit verschiebbaren Seitenwänden 2 ist je Wagenlängs-
seite eine Betätigungseinrichtung, im wesentlichen
bestehend aus einem Handhebel 4, einem Anschluß-
stück 5, einem Lagerzapfen 6, einem oberen Verbin-
dungsgetriebe 7 und einem unterem Verbindungs-
getriebe 8, vorgesehen. Der Handhebel 4 ist dabei auf
dem Lagerzapfen 6 drehbar gelagert und fest mit dem
Anschlußstück 5 verbunden. Der Lagerzapfen 6 ist so
an der Stirnwand 3 angebracht, daß eine Drehachse 12
des Handhebels 4 einen bestimmten Winkel α zur Stirn-
wand 3 bildet. Der Winkel α wird so gewählt, daß der
Handhebel 4 sich bei geschlossener Seitenwand 2
außerhalb eines freizuhaltenden Raumes 15 befindet
und notwendige Sicherheitsabstände 16 zu Rangierer-
griffen 17 gewährleistet sind und daß sich beim Öffnen
der Seitenwand 2 der Handhebel 4 auf einer Bahnkurve
bewegt, die in jedem Punkt die notwendigen Sicher-
heitsabstände 16 zu den Rangierergriffen 17 gewährlei-
stet.
[0007] Dabei dürfen lt. UIC 535-2 Betätigungsein-
richtungen von der Stirnwand 3 aus bis zu einem defi-
nierten Maß in den freizuhaltenden Raum 15 gebaut
werden. Die an dem Anschlußstück 5 drehbar befestig-
ten Verbindungsgetriebe 7, 8 haben an einem oberen
Lager 10 eine Drehachse 13 mit um einen Winkel β
bzw. an einem unteren Lager 11 eine Drehachse 14 mit
um einen Winkel τ abweichenden Winkel vom Winkel α
. Dadurch kommt es bei der Bewegung des Handhebels
4 mit dem Anschlußstück 5 auf dem Lagerzapfen 6 zu
einer Verspannung der Verbindungsgetriebe 7, 8. Diese
Verspannungen lassen sich über vorhandene Lager-
spiele und Elastizitäten ausgleichen. Wird aber der Win-
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kel β bzw. τ zu groß und/oder die Verbindungsgetriebe
7, 8 sehr kurz, ist es vorteilhaft, die Betätigungseinrich-
tung entsprechend der Erfindung mit Drehglenken 9
auszurüsten.

[0008] Der Handhebel 4 auf der Drehachse 12 ist
mit dem in horizontaler Ebene liegenden Winkel α so
angeordnet, daß die Beziehung α≥90°-arctan
[ ] eingehalten wird, wobei ein Längenmaß h1
der Höhe des Rangierergriffes 17 über einem linken
Endtritt 18 an einer Ecksäule 19 in Wagenlängsrichtung
und ein Längenmaß l1 dem Abstand Mitte Griffläche
des Rangierergriffes 17 zu Schnittpunkt Drehachse 12
mit der Pufferbefestigungsebene bzw. Außenseite Stirn-
wand 3 entspricht. Ein Längenmaß l2 entspricht dem
Abstand Schnittpunkt Drehachse 12 mit der Pufferbefe-
stigungsebene bzw. Außenseite Stirnwand 3 zu Mitte
Griffläche des Handhebeis 4. Der Handhebel 4 ist in
Wagenlängsrichtung mit seiner zur Stirnwand 3 weisen-
den Hinterkante mindestens um ein Längenmaß r1 von
der Pufferbefestigungsebene nach außen versetzt.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

[0009]

1 Güterwagen
2 Seitenwand
3 Stirnwand
4 Handhebel
5 Anschlußstück
6 Lagerzapfen
7 Verbindungsgetriebe [oberes]
8 Verbindungsgetriebe [unteres]
9 Drehgelenk
10 oberes Lager
11 unteres Lager
12 Drehachse [des Handhebels 4]
13 Drehachse [des oberen Lagers 10]
14 Drehachse [des unteren Lagers 11]
15 freizuhaltender Raum [über dem linken Endtritt]
16 Sicherheitsabstände [Griffreiheit]
17 Rangierergriffe
18 Endtritt [links]
19 Ecksäule
α Winkel
β Winkel
τ Winkel
h1 Längenmaß
l1 Längenmaß
l2 Längenmaß
r1 Längenmaß

Patentansprüche

1. Betätigungseinrichtung, insbesondere für Güterwa-
gen mit verschiebbaren Wänden oder Hauben,
wobei die Schiebewände oder Hauben über Hand-
hebel, deren Achse in horizontaler Ebene in einem

Winkel zwischen 0 ° und 90 ° zur Pufferbefesti-
gungsebene ausgebildet sind, an den Stirnwänden
bedient, d.h. ausgehoben und/oder ausgeschwenkt
werden, dadurch gekennzeichnet, daß ein Handhe-
bel (4) auf einer Drehachse (12) mit einem in hori-
zontaler Ebene liegenden Winkel (α) angeordnet
ist, der der Beziehung α≥90°- arctan [ ]
folgt, wobei h1 der Höhe eines Rangierergriffs (17)
über einem linken Endtritt (18) an einer Ecksäule
(19) in Wagenlängsrichtung und l1 dem Abstand
Mitte Griffläche des Rangierergriffs (17) zu Schnitt-
punkt Drehachse (12) mit der Pufferbefestigungs-
ebene bzw. Außenseite Stirnwand (3) und l2 dem
Abstand Schnittpunkt Drehachse (12) mit der Puf-
ferbefestigungsebene bzw. Außenseite Stirnwand
(3) zu Mitte Griffläche des Handhebels (4) ent-
spricht und der Handhebel (4) in Wagenlängerich-
tung mit seiner zu einer Stirn-wand (3) weisenden
Hinterkante mindestens um ein Maß r1 von der Puf-
ferbefestigungsebene nach außen versetzt ist,
wobei r1 einen benötigten Sicherheitsabstand (16)
um den Handhebel (4) darstellt.

2. Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Drehachse (13) eines
oberen Lagers (10) in einem Winkel (β) zur Dreh-
achse (12) des Handhebeis (4) angeordnet ist.

3. Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Drehachse (14) eines
unteren Lagers (11) in einem Winkel (τ) zur Dreh-
achse (12) des Handhebels (4) angeordnet ist.

4. Betätigungseinrichtung nach Ansprüchen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß ein oberes Verbin-
dungsgetriebe (7) und/oder ein unteres Verbin-
dungsgetriebe (8) mit jeweils einem Drehgelenk (9)
ausgestattet ist.

5. Betätigungseinrichtung nach Anspruche 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Drehachse (12) durch
einen entsprechend bearbeiteten Lagerzapfen (6)
gebildet wird.

h1/(l1+l2)
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